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ANHANG I 

zu TITEL V: WEITERE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT, KAPITEL 1: VERKEHR 

Die Republik Armenien verpflichtet sich, ihre Rechtsvorschriften innerhalb der festgelegten Fristen 

schrittweise an folgende EU-Rechtsvorschriften und internationalen Übereinkünfte anzunähern. 

Straßenverkehr 

Technische Voraussetzungen 

Richtlinie 92/6/EWG des Rates vom 10. Februar 1992 über Einbau und Benutzung von 

Geschwindigkeitsbegrenzern für bestimmte Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 92/6/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen 

Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden 

Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im 

grenzüberschreitenden Verkehr, in ihrer geänderten Fassung 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 96/53/EG werden zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie (EU) 2015/719 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 zur 

Änderung der Richtlinie 96/53/EG des Rates zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für 

bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der 

Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden 

Verkehr 

 

Die mit der Richtlinie (EU) 2015/719 eingeführten Änderungen gelten ab dem 7. Mai 2017. 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/719 werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten des Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2014/47/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die 

technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in der 

Union am Straßenverkehr teilnehmen, und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/30/EG  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2014/47/EU werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2009/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die 

technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, in ihrer geänderten 

Fassung, die ab dem 19. Mai 2018 gilt 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/40/EG werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2014/45/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die 

regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2009/40/EG, die ab dem 20. Mai 2018 gilt 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2014/45/EU werden innerhalb von vier Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2000/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2000 über die 

technische Unterwegskontrolle von Nutzfahrzeugen, die in der Gemeinschaft am Straßenverkehr 

teilnehmen, in ihrer geänderten Fassung, die ab dem 19. Mai 2018 gilt 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2000/30/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Sicherheitsbedingungen 

 

Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über 

den Führerschein. Die folgenden Bestimmungen der Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Einführung der Führerscheinklassen (Artikel 4) 

 

– Bedingungen für die Ausstellung des Führerscheins (Artikel 4, 5, 6 und 7 sowie Anhang III) 

 

– Anforderungen an die Führerscheinprüfungen (Anhang II) 
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Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2006/126/EG werden innerhalb von einem Jahr nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 95/50/EG des Rates vom 6. Oktober 1995 über einheitliche Verfahren für die Kontrolle 

von Gefahrguttransporten auf der Straße 

 

Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über 

die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland 

 

Richtlinie 2010/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2010 über 

ortsbewegliche Druckgeräte und zur Aufhebung der Richtlinien des Rates 76/767/EWG, 

84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG und 1999/36/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinien 2008/68/EG, 95/50/EG und 2010/35/EU werden 

innerhalb von vier Jahren (bzw. acht Jahren für den Schienenverkehr) nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens umgesetzt. 

 

Soziale Bedingungen 

 

Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im 

Straßenverkehr, in ihrer geänderten Fassung, die bis zu dem Zeitpunkt gilt, ab dem Artikel 46 der 

Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 

über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr anwendbar wird 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 betreffen nur den internationalen 

Verkehr und werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur 

Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur Änderung der 

Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 werden innerhalb von zwei Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 

über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des 

Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter 

Sozialvorschriften im Straßenverkehr, die, was die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 vom 

20. Dezember 1985 betrifft, ab dem Zeitpunkt gilt, ab dem die in Artikel 46 der Verordnung (EU) 

Nr. 165/2014 genannten Durchführungsrechtsakte anwendbar werden 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 über den internationalen Verkehr 

werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über 

Mindestbedingungen für die Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) 

Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr sowie zur 

Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des Rates 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/22/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 

2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 

Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates, in ihrer 

geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 – Artikel 3, 4, 5, 6, 7 (ohne 

Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit), Artikel 8 und Artikel 10, 11, 12, 13, 14, 15 sowie 

Anhang I dieser Verordnung werden innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur 

Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports 

ausüben 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/15/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2003 über die 

Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder 

Personenkraftverkehr und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der 

Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/59/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Finanzielle Rahmenbedingungen 

 

Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1999 über die 

Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere 

Nutzfahrzeuge 

 

Richtlinie 2004/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über die 

Interoperabilität elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft 

 

Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 

Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen Straßennetz 

 

Richtlinie 2008/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 

ein Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinien 1999/62/EG, 2004/52/EG, 2004/54/EG und 

2008/96/EG werden innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Schienenverkehr 

 

Markt- und Infrastrukturzugang 

 

Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur 

Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums 
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Die folgenden Bestimmungen der genannten Richtlinie finden Anwendung: 

 

– Einführung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der Geschäftsführung 

und zur finanziellen Sanierung 

 

– Trennung zwischen dem Betrieb der Infrastruktur und der Erbringung von Verkehrsleistungen 

 

– Einführung von Genehmigungen 

 

Zeitplan: Diese Bestimmungen der Richtlinie 2012/34/EU werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 913/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 

2010 zur Schaffung eines europäischen Schienennetzes für einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr, 

in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Der Partnerschaftsrat entscheidet über den Zeitplan für die Umsetzung der Bestimmungen 

der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens. 

 

Technische Auflagen und Sicherheitsbedingungen, Interoperabilität 

 

Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 

Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates über 

die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 2001/14/EG über 

die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung 

von Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung (Richtlinie über die 

Eisenbahnsicherheit) 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2004/49/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die 

Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven und Züge im Eisenbahnsystem in der 

Gemeinschaft führen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2007/59/EG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über die 

Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/57/EG werden innerhalb von sechs Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 

Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden innerhalb von zwei 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 werden innerhalb von zwei 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Kombinierter Verkehr 

 

Richtlinie 92/106/EWG des Rates vom 7. Dezember 1992 über die Festlegung gemeinsamer Regeln 

für bestimmte Beförderungen im kombinierten Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 92/106/EWG werden innerhalb von drei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Luftverkehr 

 

– Abschluss und Umsetzung eines Abkommens über den gemeinsamen Luftverkehrsraum 

 

– Unbeschadet des Abschlusses des Abkommens über den gemeinsamen Luftverkehrsraum, 

Gewährleistung der Umsetzung und koordinierten Entwicklung von bilateralen 

Luftverkehrsabkommen zwischen der Republik Armenien und den Mitgliedstaaten, mit den 

durch das „horizontale Abkommen“ eingeführten Änderungen. 

 

Seeverkehr 

 

Sicherheit im Seeverkehr – Flaggenstaat/Klassifikationsgesellschaften 

 

Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 

gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen 

und die einschlägigen Maßnahmen der Seebehörden, in ihrer geänderten Fassung 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/15/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 

über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -

besichtigungsorganisationen, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2013/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über 

bestimmte Verantwortlichkeiten der Flaggenstaaten für die Einhaltung und Durchsetzung des 

Seearbeitsübereinkommens 2006 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2013/54/EU werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 788/2014 der Kommission vom 18. Juli 2014 mit Bestimmungen für die 

Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern und den Entzug der Anerkennung von 

Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen gemäß den Artikeln 6 und 7 der 

Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 788/2014 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Verordnung (EG) Nr. 789/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur 

Umregistrierung von Fracht- und Fahrgastschiffen innerhalb der Gemeinschaft und zur Aufhebung 

der Verordnung (EWG) Nr. 613/91 des Rates, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 789/2004 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Flaggenstaat 

 

Richtlinie 2009/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die 

Erfüllung der Flaggenstaatpflichten 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/21/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Hafenstaat 

 

Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die 

Hafenstaatkontrolle, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/16/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Verordnung (EU) Nr. 428/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Durchführung des 

Artikels 14 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 

erweiterte Überprüfungen von Schiffen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 428/2010 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 801/2010 der Kommission vom 13. September 2010 zur Durchführung von 

Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im 

Hinblick auf die Flaggenstaat-Kriterien 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 801/2010 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 802/2010 der Kommission vom 13. September 2010 zur Durchführung von 

Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 27 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates im Hinblick auf die Leistung von Unternehmen, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 802/2010 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 96/40/EG der Kommission vom 25. Juni 1996 zur Erstellung eines einheitlichen Musters 

für die Ausweise der Besichtiger der Hafenstaatkontrolle 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 96/40/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Untersuchung von Unfällen 

 

Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 

Festlegung der Grundsätze für die Untersuchung von Unfällen im Seeverkehr und zur Änderung der 

Richtlinie 1999/35/EG des Rates und der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/18/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 651/2011 der Kommission vom 5. Juli 2011 zur Annahme der 

Verfahrensordnung für den von den Mitgliedstaaten im Einvernehmen mit der Kommission 

festgelegten Rahmen für die ständige Zusammenarbeit gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2009/18/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates  

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 651/2011 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 1286/2011 der Kommission vom 9. Dezember 2011 über die Festlegung einer 

gemeinsamen Methodik zur Untersuchung von Unfällen und Vorkommnissen auf See gemäß 

Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1286/2011 werden innerhalb von fünf 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Haftung und Versicherung 

 

Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 

über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 392/2009 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2009/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die 

Versicherung von Schiffseigentümern für Seeforderungen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/20/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 

zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur Organisation eines sicheren 

Schiffsbetriebs innerhalb der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3051/95 

des Rates, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 336/2006 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Fahrgastschiffe 

 

Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über 

Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe, in ihrer geänderten Fassung 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2009/45/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2003/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2003 über 

besondere Stabilitätsanforderungen für Ro-Ro-Fahrgastschiffe, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/25/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/35/EG des Rates vom 29. April 1999 über ein System verbindlicher Überprüfungen 

im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/35/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 98/41/EG des Rates vom 18. Juni 1998 über die Registrierung der an Bord von 

Fahrgastschiffen im Verkehr nach oder von einem Hafen eines Mitgliedstaates der Gemeinschaft 

befindlichen Personen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 98/41/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Überwachung des Schiffsverkehrs und Meldeformalitäten 

 

Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über die 

Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den 

Schiffsverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 93/75/EWG des Rates, in ihrer geänderten 

Fassung 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2002/59/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über 

Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten 

und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/6/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2010/65/EU werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Technische Auflagen und Sicherheitsbedingungen 

 

Verordnung (EU) Nr. 530/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2012 zur 

beschleunigten Einführung von Doppelhüllen oder gleichwertigen Konstruktionsanforderungen für 

Einhüllen-Öltankschiffe 

 

Der Zeitplan für die Abschaffung der Einhüllen-Tankschiffe richtet sich nach dem Zeitplan im 

MARPOL-Übereinkommen. 

 

Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 

Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des Rates (ab dem 18. September 

2016) 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2014/90/EU werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 
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Richtlinie 2001/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur 

Festlegung von harmonisierten Vorschriften und Verfahrensregeln für das sichere Be- und Entladen 

von Massengutschiffen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2001/96/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 2978/94 des Rates vom 21. November 1994 zur Durchführung der IMO-

Entschließung A.747 (18) über die Vermessung der Ballasträume in Öltankschiffen mit Tanks für 

getrennten Ballast, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2978/94 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 97/70/EG des Rates vom 11. Dezember 1997 über eine harmonisierte Sicherheitsregelung 

für Fischereifahrzeuge von 24 Meter Länge und mehr, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 97/70/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Besatzung 

 

Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 

Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten, in ihrer geänderten Fassung 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2008/106/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2005/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 

gegenseitige Anerkennung von Befähigungszeugnissen der Mitgliedstaaten für Seeleute und zur 

Änderung der Richtlinie 2001/25/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2005/45/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 79/115/EWG des Rates vom 21. Dezember 1978 über die Beratung von Schiffen durch 

Überseelotsen in der Nordsee und im Englischen Kanal 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 79/115/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Umwelt 

 

Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2003 

über das Verbot zinnorganischer Verbindungen auf Schiffen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 782/2003 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 536/2008 der Kommission vom 13. Juni 2008 mit Durchführungsvorschriften 

für Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen 

Parlaments und des Rates über das Verbot zinnorganischer Verbindungen auf Schiffen und zur 

Änderung dieser Verordnung 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 536/2008 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2000 über 

Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände, in ihrer geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2000/59/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 2005/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 

Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von Sanktionen, einschließlich 

strafrechtlicher Sanktionen, für Verschmutzungsdelikte 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2005/35/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 911/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 

die mehrjährige Finanzierung der Maßnahmen der Europäischen Agentur für die Sicherheit des 

Seeverkehrs im Bereich des Eingreifens bei Meeresverschmutzung durch Schiffe und durch Öl- und 

-Gasanlagen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 911/2014 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 über eine Verringerung des Schwefelgehalts 

bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/32/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über 

die Überwachung von Kohlendioxidemissionen aus dem Seeverkehr, die Berichterstattung darüber 

und die Prüfung dieser Emissionen und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2015/757 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 

2013 über das Recycling von Schiffen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 und 

der Richtlinie 2009/16/EG 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 werden innerhalb von fünf 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs und Ausschuss für die Sicherheit im 

Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe 

 

Verordnung (EU) 2016/1625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für 

die Sicherheit des Seeverkehrs, in ihrer geänderten Fassung 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/1625 werden innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 

2002 zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von 

Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) sowie zur Änderung der Verordnungen über die 

Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe, in ihrer 

geänderten Fassung 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 werden innerhalb von fünf 

Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Soziale Bedingungen 

 

Richtlinie 92/29/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheit 

und den Gesundheitsschutz zum Zweck einer besseren medizinischen Versorgung auf Schiffen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 92/29/EWG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/63/EG des Rates vom 21. Juni 1999 zu der vom Verband der Reeder in der 

Europäischen Gemeinschaft (European Community Shipowners' Association ECSA) und dem 

Verband der Verkehrsgewerkschaften in der Europäischen Union (Federation of Transport Workers' 

Unions in the European Union FST) getroffenen Vereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit 

von Seeleuten – Anhang: Europäische Vereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit von 

Seeleuten 
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Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/63/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

Richtlinie 1999/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 zur 

Durchsetzung der Arbeitszeitregelung für Seeleute an Bord von Schiffen, die Gemeinschaftshäfen 

anlaufen 

 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/95/EG werden innerhalb von fünf Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens umgesetzt. 

 

 

________________ 
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